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AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ZUR GEBÜHRENORDNUNG IM 

BAUBEWILLIGUNGSVERFAHREN 
 
Gestützt auf Art. 1 der von der Gemeindeversammlung am 6. Juli 2000 verabschiedeten Ge-
bührenordnung zum Baubewilligungsverfahren erlässt der Gemeindevorstand Samnaun fol-
gende Ausführungsbestimmungen betreffend Aufwandsentschädigung im Baubewilligungsver-
fahren: 
 
Die Ansätze für Baubewilligungen sind folgende 
 
a) Neubauten sowie Umbauten  Für Bauvorhaben bis CHF 1'000'000.--: 
 mit Aenderungen an der Ge- 2 %o der Bausumme, mind. aber  
 bäudehülle sowie Zweckände- CHF 300.-- pro Baubewilligung. 
 rungen ohne Änderungen an Für Bauvorhaben über CHF 1'000'000.--: 
 der Gebäudehülle Für den Teil bis CHF 1'000'000.-- 2 %o; für den 
  CHF 1'000'000.—überschreitenden Teil 1 %o 
    
 
b) Firmentafeln, Hinweistafeln, nach Aufwand, mind. aber CHF 200.--  
 Schaukästen, Reklamen sowie pro Baubewilligung. 

Verkaufsautomaten  
  

 
c) Projektänderungen und nach Aufwand, mind. aber CHF 300.--  

Wiedererwägungen pro Baubewilligung 
 
d) Verlängerungen von CHF 200.-- pro Baubewilligung 

Baubewilligungen  
 
e) Bauten und Anlagen ausser- gem. lit. a, c; Zuschlag von CHF 200.--  

halb der Bauzone (BAB) zur ordentlichen Baubewilligungsgebühr  
 
f) Uebrige Bauvorhaben nach Aufwand, mind. aber CHF 200.--  
   pro Baubewilligung 
 
g) Vorentscheide nach Aufwand, mind. aber CHF 300.-- 
  pro Entscheid 
 
Erlassen am 6. Mai 2004  
 
 
 
_________________                          ___________________  
 
W. Zegg, Präsident                              Edi Jenal, Vizepräsident 


